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 Veröffentlicht am 12.04.1994

Norm

AußStrG §9 E1

Rechtssatz

Die Säumnis mit der seine Erbserklärung schließt aber die Rechtsmittellegitimation nur soweit aus, als der Beschluß

des Abhandlungsgerichtes die Rechtssphäre als berufener Erbe berührt. Soweit hingegen durch den Beschluß z.B. in

die Rechtssphäre des Minderjährigen unmittelbar eingegri5en wird, ist dieser als durch den Beschluß beeinträchtigte

Person schon gemäß § 9 AußStrG rechtsmittellegitimiert. Das tri5t für den Beschluß über die Bestellung des

Kollisionskurators zu.
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